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92.
Verordnung vom 11. September 1975 

fiber die Koordinierung des Güter- und 
Personenverkehrs mit Kraftfahrzeugen

(GBl. I Nr. 38 S. 654)
— Auszug —

§9
Ordnungsstrafbestimmungen

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig als 
Verantwortlicher für den Kraftfahrzeug
einsatz

a) entgegen den Vorschriften des § 4 
Kraftfahrzeuge einsetzt,

b) einen Verstoß gegen die Verwen
dung und Mitführung der vorgeschriebe
nen Fahrdokumente zuläßt,

c) Fernfahrten ohne erforderliche Ge
nehmigung durchführen läßt,

d) einen Verstoß gegen die Vorschriften 
über die Meldung zur Übernahme bzw. 
Vermittlung von Rückauslastung bei dem 
der Entladestelle nächstgelegenen Betrieb 
des volkseigenen Kombinats des Kraftver
kehrs oder über die Übernahme von ver
mittelten bzw. bereitgehaltenen Ladungen 
veranlaßt,
kann mit Verweis oder mit einer Ord
nungsstrafe von 10 bis 300 M belegt wer
den.

(2) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt dem Vorsitzenden 
des Rates des Land- bzw. Stadtkreises, in 
dessen Bereich der Betrieb seinen Sitz hat.

(3) Für die Durchführung des Ord
nungsstrafverfahren und den Ausspruch 
von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Ge
setz vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung 
von Ordnungswidrigkeiten — OWG — 
(GBl. I Nr. 3 S. 101).

93.
Verordnung vom 6. November 1975 

über die Gründung und Tätigkeit 
von Vereinigungen

(GBl. I Nr. 44 S. 723)
— Auszug —

§16
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig ent

gegen den Bestimmungen dieser Verord
nung

a) eine Vereinigung gründet oder ihre

Gründung fördert, die Tätigkeit einer Ver
einigung organisiert bzw. unterstützt, eine 
Vereinigung nicht unverzüglich auflöst oder 
ihre Tätigkeit fortsetzt,

b) Änderungen und Ergänzungen des 
Statuts nicht oder nicht fristgemäß be
stätigen läßt oder personelle Veränderun
gen der Leitung nicht fristgemäß mitteilt,

c) den Sitz einer internationalen nicht
staatlichen Vereinigung in der Deutschen 
Demokratischen Republik begründet oder 
einer internationalen Vereinigung bzw. 
einer Vereinigung, die außerhalb der Deut
schen Demokratischen Republik ihren Sitz 
hat, als Mitglied angehört oder Beziehun
gen mit diesen herstellt oder Bürger bzw. 
Vereinigungen anderer Staaten und Berlin 
(West) als Mitglied aufnimmt oder führt, 
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe 
von 10 bis 500 M belegt werden.

(2) Ist eine vorsätzliche Handlung nach 
Abs. 1 aus Vorteilsstreben oder ähnlichen, 
die gesellschaftlichen Interessen mißachten
den Beweggründen oder wiederholt inner
halb von 2 Jahren begangen und mit Ord
nungsstrafe geahndet worden, kann eine 
Ordnungsstrafe bis zu 1 000 M ausgespro
chen werden.

(3) Gegenstände, die zur Begehung einer 
Ordnungswidrigkeit benutzt werden oder 
auf die sich die Ordnungswidrigkeit be
zieht, können neben anderen Ordnungs
strafmaßnahmen oder selbständig einge
zogen werden

(4) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt den Vorsitzenden 
der Räte der Stadt- oder Landkreise bzw. 
Bezirke, deren zuständigen Stellvertreter, 
den Leitern der zuständigen zentralen 
staatlichen Organe, dem Leiter der Haupt
abteilung Innere Angelegenheiten des 
Ministeriums des Innern.und den Leitern 
der Dienststellen der Deutschen Volks
polizei.

(5) Für die Durchführung des Ord
nungsstrafverfahrens und den Ausspruch 
von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Ge
setz vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung 
von Ordnungswidrigkeiten — OWG — 
(GBl. I Nr. 3 S. 101) in der Fassung der 
Ziff. 29 der Anlage zum Gesetz vom 19. De
zember 1974 zur Änderung des Strafgesetz
buches, des Anpassungsgesetzes und des 
Gesetzes zur Bekämpfung von Ordnungs
widrigkeiten (GBl. I Nr. 64 S. 591).


